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Parlamentarischer Vorstoss 

Antwort des Regierungsrates 

Vorstoss-Nr.: 027-2025 

Vorstossart: Motion 

Richtlinienmotion: ☒ 

Geschäftsnummer: 2025.GRPARL.87 

  

Eingereicht am: 03.03.2025 

  

Fraktionsvorstoss: Nein 

Vorstoss Ratsorgan: Nein 

Eingereicht von: Fiechter (Oberwil im Simmental, SVP) (Sprecher/in) 

 
 

 Kullmann (Thun, EDU) 

Ochsenbein (Bévilard, SVP) 

Müller (Orvin, SVP) 

 
 

Weitere Unterschriften: 0 

  

Dringlichkeit verlangt: Nein 

Dringlichkeit gewährt:     

  

RRB-Nr.: 882/2025 vom 27. August 2025 

Direktion: Staatskanzlei 

Klassifizierung: Nicht klassifiziert 

Antrag Regierungsrat: Ablehnung 

Für die Rehabilitierung der Bauernkrieger und die Einrichtung eines Gedenkortes in Bern 

Der Regierungsrat wird beauftragt, 

1. die bedeutende Rolle der Bauernkrieger von 1653 in ihrem Einsatz für mehr politische Mit-

sprache und Demokratie anzuerkennen, indem eine historische und symbolische Rehabili-

tierung durch den Kanton Bern erfolgt; 

2. einen den Bauernkriegern gewidmeten Gedenkort in Bern an einem symbolischen öffentli-

chen Ort zu schaffen, um ihr Opfer zu würdigen und ihre Geschichte an zukünftige Genera-

tionen weiterzugeben; 

3. in Zusammenarbeit mit Historikern, Landwirtschaftsorganisationen und anderen Interessen-

gruppen ein Gedenkprogramm zum 375. Jahrestag des Bauernkriegs im Jahr 2028 zu or-

ganisieren, um die Öffentlichkeit für die Bedeutung dieses Kapitels der Schweizer Ge-

schichte zu sensibilisieren; 

4. das Ereignis des Bauernkriegs durch Lehrmaterialien, Ausstellungen und Bildungsaktivitä-

ten für Schulen und die breite Öffentlichkeit wo möglich in die Bildungs- und Kulturland-

schaft zu integrieren. 

Begründung: 

Im Bauernkrieg von 1653 erhob sich die ländliche Bevölkerung gegen die städtischen Obrigkei-

ten. 

M 
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Diese behandelten die Landbevölkerung als ihre Untertanen; als Bürger zweiter Klasse hatten 

sie deutlich weniger Rechte. Dem Bauernkrieg vorausgehend wurden der ländlichen Bevölke-

rung zudem immer neue zusätzliche Abgaben und Gesetze auferlegt. 

Während dem zwölftägigen Martinimarkt im November 1652 beschlossen die städtischen Obrig-

keiten eine Abwertung der Berner Batzen. Die bald entwerteten Batzen stiess die Stadtbevölke-

rung am Markt ab, und die Landbevölkerung zog mit viel «Münz» zurück auf das Land – erst am 

Sonntag nach dem Markt wurde die Abwertung der Münzen von der Kanzel verkündet. Nur für 

die Nachzahlung der Steuerschulden wurden die Münzen von da an noch zu ihrem bisherigen 

Wert akzeptiert. 

Die Landbevölkerung verlor so einen Grossteil ihres Vermögens. Zehntenstreik, Steuerverwei-

gerung und Proteste waren die Konsequenz. Im Mai 1653 belagerte die Landbevölkerung die 

Städte Bern und Luzern. Die unvorbereitete Berner Obrigkeit bot sofort Verhandlungen an und 

im Friedensvertrag vom Murifeld versprach der Rat von Bern den Aufständischen, die fiskali-

sche Forderung der Landbevölkerung zu erfüllen. 

Doch während sich die Aufständischen vertragsgemäss und ohne jegliches Blutvergiessen zu-

rückzogen, starteten die Söldnerheere der Obrigkeiten einen brutalen Unterdrückungsfeldzug 

gegen ihre Untertanen. Entgegen den Bestimmungen im Friedensvertrag wurden viele von 

ihnen zu Galeerenstrafen und fremdem Kriegsdienst verurteilt. Die meisten Anführer wurden im 

Sommer 1653 auf dem Galgenfeld in Bern hingerichtet. Weitere Hinrichtungen fanden in Luzern 

und Basel statt. 

Der Murifeldvertrag von 1653 mit dem unterzeichneten Forderungskatalog zur Ankurbelung der 

Wirtschaft stellten Meilensteine einer friedlichen, demokratischen Evolution dar – ohne die Ob-

rigkeit in Frage zu stellen. Die Erinnerung an den Bauernkrieg von 1653 (z. B. durch Martin Dis-

teli) vor der Abstimmung zur Bundesverfassung von 1848 trug wesentlich zur Annahme der frei-

heitlichen Schweizer Verfassung bei. 

In der Stadt Bern erinnert heute nichts an jene Zeit, eine Aufarbeitung hat nie stattgefunden. In 

den Schulen wird die Geschichte wenig vermittelt. 

Die Motionäre stellen fest, 

a) dass die 1653 hingerichteten Aufständischen, darunter Niklaus Leuenberger, Ueli Galli, 

Hans Konrad Brenner, Lienhart Glanzmann, Daniel Küpfer, Daniel Schlup, Christen Wynis-

torf, Hans Emmenegger, Christen Schybi, Bendicht Spring und andere, ihren Einsatz für 

mehr Mitsprache und Demokratie in der Schweiz mit dem Leben bezahlt haben, 

b) dass sich Historiker heute einig sind, dass die Bauernkrieger einen wichtigen Beitrag ge-

leistet haben, um unser Land vor dem Abgleiten in den Absolutismus zu bewahren und die 

Grundlagen für die heutige Form unseres Staates zu schaffen, 

c) dass der Ort der Hinrichtung der Bauernkrieger, der historisch als «Berner Galgenfeld» be-

kannt war, im Jahr 2009 in «Schönberg (Ost)» umbenannt wurde, ohne Erwähnung oder 

Erinnerung an die Opfer der Bauernkrieger, 

d) dass der 375. Jahrestag der Niederschlagung des Bauernkriegs im Jahr 2028 eine histori-

sche Gelegenheit bietet, diese wichtigen Persönlichkeiten zu rehabilitieren und ihr Anden-

ken zu ehren. 

Aus diesen Gründen sowie zur Erreichung des übergeordneten Ziels – der Verbesserung der 

Stadt-Land-Beziehungen – ist die vorliegende Motion entstanden. 
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Antwort des Regierungsrates 

Bei der vorliegenden Motion handelt es sich um eine Motion im abschliessenden Zuständig-

keitsbereich des Regierungsrates (Richtlinienmotion), da ihre Umsetzung in der Vollzugs-, Ent-

scheidungs- und Aufgabenkompetenz des Regierungsrates liegt (Art. 90 Abs. 1 Bst. d, f und h 

KV). 

 

Beim Schweizerischen Bauernkrieg handelte es sich gemäss Definition des Historischen Lexi-

kons der Schweiz um einen «Aufstand ländlicher Untertanen der eidgenössischen Stände Lu-

zern, Bern, Solothurn und Basel im Entlebuch, Emmental, in Teilen der Solothurner und Basler 

Landschaft im Jahr 1653»1. Die nach dem Dreissigjährigen Krieg verfügte Abwertung des Ber-

ner Batzens im Dezember 1652 löste bei den ländlichen Untertanen verschiedener eidgenössi-

scher Städteorte Widerspruch und Klagen aus. Die Landbevölkerung forderte von der städti-

schen Obrigkeit insbesondere eine steuerliche Entlastung. Als die Forderungen zurückgewiesen 

wurden, drohten die Untertanen mit einer Blockade der Städte. Nachdem zunächst durch an-

dere eidgenössische Orte ausgehandelte Kompromisse gescheitert waren, schlossen sich Ver-

treter der ländlichen Regionen in Huttwil zu einem Bauernbund zusammen. Die Bewegung radi-

kalisierte sich, und die Aufständischen belagerten schliesslich Bern und Luzern, woraufhin die 

Städte mit dem Berner Bauernführer Niklaus Leuenberger einen Friedensvertrag («Murifeldver-

trag») abschlossen. Als das Bauernheer sich zurückzog, entsandte die Tagsatzung von Zürich 

her eine Armee, um den Aufstand endgültig niederzuschlagen. Nach der Schlacht von Wohlen-

schwil am 3. Juni 1653 wurde der Huttwiler Bauernbund aufgelöst. Die siegreichen Städte gin-

gen mit harter Hand gegen die Aufständischen vor, und Bern erklärte den Murifeldvertrag für 

ungültig. Die eidgenössischen Obrigkeiten liessen verschiedene Anführer des Aufstandes ge-

fangen nehmen und hinrichten. 

 

Obwohl die herrschenden städtischen Eliten einen vollständigen militärischen Erfolg errungen 

hatten, kam die bernische Obrigkeit den ursprünglichen Forderungen der Aufständischen in ge-

wissen Fragen schon bald entgegen, und es wurde eine Reihe von Reformen sowie Steuersen-

kungen eingeführt. Die historische Wissenschaft ist sich heute einig, dass der Bauernkrieg nicht 

unwesentlich dazu beigetragen hat, dass sich der Absolutismus in der Schweiz weniger ausge-

prägt entwickelte als in den umliegenden Ländern Europas. 

 

Vor diesem Hintergrund nimmt der Regierungsrat zu den einzelnen Forderungen wie folgt Stel-

lung: 

 

Zu Ziffer 1: 

 

Gemäss Ziffer 1 soll der Regierungsrat die bedeutende Rolle der Bauernkrieger von 1653 in ih-

rem Einsatz für mehr politische Mitsprache und Demokratie anerkennen, indem eine historische 

und symbolische Rehabilitierung durch den Kanton Bern erfolgt. 

 

Für den Regierungsrat steht ausser Frage, dass es sich beim Schweizerischen Bauernkrieg um 

ein überregional wichtiges, historisches Ereignis handelte. Er anerkennt zudem, dass der Ein-

satz der damaligen Anführer des Bauernkriegs einen positiven Einfluss auf die Entwicklung der 

Staatsordnungen in der Schweiz hin zur Demokratie hatte. Insofern teilt der Regierungsrat nach 

wie vor die anerkennende Haltung, wie sie bereits die damalige Regierungsratspräsidentin Eli-

sabeth Zölch in ihrer Grussbotschaft im Gedenkjahr 2003 zum Ausdruck gebracht hatte.2 Die 

bernische Regierung war auch im Jubiläumsjahr 1953 mit den Regierungsräten Dewet Buri und 

                                                   
1
 Suter, Andreas, Bauernkrieg (2010), in: Historisches Lexikon der Schweiz online, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/008909/2010-05-07/ (Zugriff 

06.05.2025). Vgl. auch Wikipedia, Schweizer Bauernkrieg (Zugriff 09.05.2025) 
2
 Burgdorfer Tagblatt 173/44, 15. April 2003 

https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/008909/2010-05-07/
https://de.wikipedia.org/wiki/Schweizer_Bauernkrieg
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Rudolf Gnägi an den Feierlichkeiten vertreten, was deutlich macht, dass der Regierungsrat den 

Ereignissen des Bauernkriegs stets einen hohen Stellenwert beimass.3 

 

Hingegen erachtet der Regierungsrat die von den Motionären geforderte «historische und sym-

bolische Rehabilitierung durch den Kanton Bern» als nicht sachgerecht. Ohne zu vertiefen, wie 

eine solche Rehabilitierung im Einzelnen erfolgen müsste, hält der Regierungsrat die isolierte 

Aufhebung von – aus heutiger Sicht zu Unrecht erfolgten – ereignisspezifischen Staatsakten für 

problematisch, würde doch mit einem solchen Vorgehen Tür und Tor für weitere Rehabilitierun-

gen geöffnet. Wohl trifft es zu, dass die damalige Obrigkeit «…die Landbevölkerung als ihre Un-

tertanen [behandelte und diese] als Bürger zweiter Klasse ... deutlich weniger Rechte [hatten], 

…». Es darf jedoch nicht vergessen werden, dass vor der Aufklärung in ganz Europa Unterta-

nenverhältnisse zwischen der Bevölkerung und dem städtischen Patriziat (oder der Aristokratie) 

bestanden. Dass die Menschen in einem Abhängigkeitsverhältnis von einem Fürsten oder einer 

städtischen Obrigkeit standen, wurde damals als normal angesehen und nicht in Frage gestellt. 

Demokratien in ihrer heutigen Form existierten noch nicht. Schon aus diesem Grund lassen sich 

die gesellschaftlichen und rechtlichen Verhältnisse von 1653 nur bedingt mit heutigen Massstä-

ben messen. 

 

Dazu kommt, dass die Mitte des 17. Jahrhunderts praktizierte Strafjustiz, welche aus heutiger 

Sicht barbarisch wirkt, dem damals geltenden Recht entsprach. Auf Mord und Totschlag ebenso 

wie auf die Teilnahme an Aufständen stand die Todesstrafe. Die Stadt Bern hatte einen eigenen 

«Nachrichter» (= Henker), welcher die Angeklagten «befragte» (= folterte) und anschliessend je 

nach Schweregrad des Verbrechens auf unterschiedliche Art hinrichtete. So wurden bis ins Jahr 

1861, als im Kanton Bern die Todesstrafe abgeschafft wurde, Hunderte von Menschen hinge-

richtet. Diese hatten entweder einen Mord begangen, waren als Hexen identifiziert worden, hat-

ten sich der Täuferbewegung angeschlossen oder an einem Aufstand teilgenommen. Im letzte-

ren Fall ging die Obrigkeit jeweils ohne Gnade gegen die Anführer vor. So wurden 1445 im «Bö-

sen Bund» im Berner Oberland, aber auch 1513 im «Könizer Aufstand» oder 1641 im «Thuner 

Handel» die Rädelsführer ohne Skrupel bestraft. Auch Hans im Sand aus dem Haslital, der sich 

1528 geweigert hatte, dem neuen Glauben beizutreten, wurde wegen der Schwere seines Ver-

gehens zum Tod durch Vierteilen verurteilt, aufgrund seines hohen Alters aber schliesslich zum 

Tod durch das Schwert begnadigt. Das gleiche Schicksal erlitten 1723 auch noch Major Davel 

in Lausanne oder 1749 in Bern Samuel Henzi und seine Gefährten, als sie versuchten, die ab-

solute Macht des Patriziats zu brechen. 

 

All diese Verurteilungen und Hinrichtungen stellen aus heutiger Sicht «Unrecht» dar. Dessen 

ungeachtet hält der Regierungsrat es nicht für opportun, deswegen Rehabilitierungsmassnah-

men zu ergreifen oder einzuleiten. Mit der Rehabilitierung einzelner Anführer des Bauernkrieges 

würde sich unweigerlich die Frage stellen, ob nicht auch andere von der aristokratischen Berner 

Obrigkeit des Ancien Régime verurteilte Personen wie die soeben Genannten rehabilitiert wer-

den müssten. Eine ausufernde Rehabilitationspraxis würde jedoch die Bedeutung des Instru-

ments schmälern. Aus Sicht des Regierungsrates sollten Rehabilitierungen zurückhaltend und 

mit Bedacht vorgenommen werden. Schliesslich könnte auch in Frage gestellt werden, ob der 

demokratische Kanton Bern, welcher in seiner heutigen Form erst seit 1831 existiert, überhaupt 

legitimiert wäre, Akte des alten Bernischen Stadtstaates aufzuheben und neu zu beurteilen. 

 

Zu Ziffer 2: 

 

In Ziffer 2 wird der Regierungsrat aufgefordert, einen den Bauernkriegern gewidmeten Gedenk-

ort in Bern an einem symbolischen öffentlichen Ort zu schaffen, um ihr Opfer zu würdigen und 

ihre Geschichte an zukünftige Generationen weiterzugeben. 

                                                   
3
 Vgl. RRB 2499/1953 
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Der Regierungsrat erinnert daran, dass bereits für zahlreiche Anführer des Bauernkrieges ein 

Gedenkort existiert (dies ganz im Gegensatz zu den vielen anderen vom damaligen Staat hinge-

richteten Personen, an die keine öffentliche Gedenkstätte erinnert). Diese Gedenkorte wurden 

vornehmlich im 20. Jahrhundert (insbesondere 1903 und 1953) errichtet, wenn auch nicht am 

Hinrichtungsort, sondern traditionellerweise am Geburtsort der Anführer: So wurden 1903 Ni-

klaus Leuenberger in Rüderswil, Huttwil und Sumiswald geehrt und Christian Schybi sowie 

Hans Emmenegger in Escholzmatt. 1953 wurden Denkmäler für Christian Schybi in Sursee, 

Kaspar Steiner in Emmen und Hans Emmenegger in Schüpfheim errichtet. Diese Denkmäler 

sind nach wie vor gut sichtbar und zugänglich. 

 

Vor diesem Hintergrund erachtet es der Regierungsrat – zumindest zum jetzigen Zeitpunkt (s. 

Ziff. 3) – nicht als angezeigt, mit öffentlichen Geldern eine weitere Gedenkstätte zu errichten.  

 

Zu Ziffer 3: 

 

Ziffer 3 fordert den Regierungsrat auf, in Zusammenarbeit mit Historikern, Landwirtschaftsorga-

nisationen und anderen Interessengruppen ein Gedenkprogramm zum 375. Jahrestag des Bau-

ernkriegs im Jahr 2028 zu organisieren, um die Öffentlichkeit für die Bedeutung dieses Kapitels 

der Schweizer Geschichte zu sensibilisieren. 

 

Wie bereits aus den vorstehenden Ausführungen hervorgeht, erinnerte die Berner Regierung in 

den Jahren 1903 und 1953 an die Opfer des Bauernkrieges. Auch im Jahre 2003, als sich die 

Ereignisse zum 350. Mal jährten, wurde der Ereignisse gedacht. Dabei wurde etwa in Eggiwil 

ein Freilichttheater inszeniert. Es gab Gedenkanlässe in allen vier betroffenen Kantonen, und 

auch wissenschaftlich wurden die Ereignisse zu diesem Zeitpunkt aufgearbeitet: Mit «Bauern, 

Untertanen und «Rebellen». Eine Kulturgeschichte des Schweizerischen Bauernkriegs von 

1653» von Jonas Römer erschien 2004 ein bis heute gültiges Standardwerk, an dem auch der 

renommierte Historiker André Holenstein, damals Professor für Schweizergeschichte und ver-

gleichende Regionalgeschichte an der Universität Bern, mitwirkte. 

 

An historische Ereignisse wird üblicherweise in Zentenarien erinnert. Vor diesem Hintergrund 

wäre es ungewöhnlich und nicht den bisherigen Gepflogenheiten entsprechend, wenn der Kan-

ton Bern 375 Jahre nach den kriegerischen Ereignissen von 1653 für das Jahr 2028 ein Ge-

denkprogramm für die Opfer des Bauernkriegs planen und organisieren würde. Der Regierungs-

rat möchte an der bewährten Tradition des Gedenkens in Abständen von 50 bzw. 100 Jahren 

festhalten. Er sieht daher davon ab, im Jahre 2028 einen staatlichen Anlass durchzuführen. Da-

bei ist für den Regierungsrat auch von Bedeutung, dass sich im Jahre 2028 die Berner Refor-

mation zum 500. Mal jähren wird. Für entsprechende Feierlichkeiten laufen bereits erste Vorbe-

reitungsarbeiten. Bei einem parallel dazu durchgeführten Programm zum Gedenken des Bau-

ernkriegs liefe dieses Gefahr, in den Hintergrund gedrängt zu werden. 

 

Zu Ziffer 4: 

 

Ziffer 4 verlangt, das Ereignis des Bauernkriegs durch Lehrmaterialien, Ausstellungen und Bil-

dungsaktivitäten für Schulen und die breite Öffentlichkeit wo möglich in die Bildungs- und Kultur-

landschaft zu integrieren. 

 

Aus Sicht des Regierungsrats sind die Zielsetzungen des Lehrplans 21 offen genug, damit Leh-

rerinnen und Lehrer Themen aus der Schweizer Geschichte, wie den Bauernkrieg von 1653, be-

handeln und – bei Bedarf – zu einem Schwerpunkt machen können. Die Ereignisse sind wissen-

schaftlichen gut aufgearbeitet, und es existieren zahlreiche Materialien und Dokumentationen. 
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Zusätzliche staatliche Aktivitäten hält der Regierungsrat auch in dieser Hinsicht nicht für not-

wendig. 

 

 

Aus all diesen Gründen beantragt der Regierungsrat, die Motion abzulehnen. 

 

 
Verteiler 

‒ Grosser Rat 
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